
Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen
nach ArbSchG § 6

Arbeitsbereich: Montage        Stand: 08.19

Tätigkeit
(an/im/mit)  Gefährdung    Schutzmaßnahme  weitere Infos

Montage  Fußverletzungen durch  Schutzschuhe tragen  BGR 191
   herabfallende, schwere
   Teile

   gegenseitige Gefährdung  geeignete Vorrichtung BGI 528
   bei Montage    zum Zusammenbau
        verwenden
       
        arbeiten nach
        Montageplan bzw.
        Montageanweisung

   Erkrankung des   Ergonomische   BGI 523
   Muskel- und    Arbeitsplatzgestaltung
   Skelettsystems durch
   Fehlhaltung bei   wenn möglich Einsatz
   Montagen    von Hebehilfen

Betriebshelfer Ausbildung

   Deutsches Rotes Kreuz  Marek Golabek  Nr. 01/017
            /03/03

Sicherheitsfachkraft

   Holzberufsgenossenschaft  Jakob Regehr   Nr. 515/970
   Köln         /177

Sicherheitstechnischer Dienst

   TÜV Rheinland   Carsten Dibke  

Baustellenkoordination

   meta     Stefan Syring   Tel. 02634/
            664711

gef-beurteilung/hh


